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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer öffentlich-rechtlichen
Angelegenheit. Dagegen steht die Beschwerde nach Art. 82 ff. BGG offen; ein
Ausnahmegrund ist nicht gegeben ( Art. 83 BGG ). Es ist allerdings Sache des
Beschwerdeführers, sowohl darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind,
soweit das nicht offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 249 E. 1.1; 353 E. 1),
als auch, dass der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt ( BGE 135 III 127 E. 1.6 S.
130; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2 S. 245 f.; je mit Hinweisen).

E. 2.1
Das Kantonsgericht ist aufgrund des in Rechtskraft erwachsenen Strafbefehls davon
ausgegangen, dass der Beschwerdeführer am 12. Juni 2019 einen Personenwagen mit
Wohnanhänger gelenkt hat, ohne über den entsprechenden Führerausweis zu verfügen.
Dadurch habe er eine mittelschwere Widerhandlung gegen die Verkehrsregeln begangen.
Aus dem ADMAS ergebe sich zudem, dass gegen den Beschwerdeführer wegen
Verkehrsdelikten verschiedene Massnahmen verfügt worden seien; zuletzt sei ihm der
Ausweis wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration
auf unbestimmte Zeit entzogen und, nach einem positiven Fahreignungsgutachten, am 14.
April 2016 wieder zurückgegeben worden. Aus diesem Ablauf ergebe sich, dass der
Beschwerdeführer innerhalb von 5 Jahren, nachdem ihm der wegen einer schweren
Widerhandlung auf unbestimmte Zeit entzogene Führerausweis wiedererteilt worden sei,
eine mittelschwere Widerhandlung begangen habe, was nach Art. 16b Abs. 2 lit. f SVG
zwingend einen Entzug für immer nach sich ziehe.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was geeignet wäre, diese Beurteilung in Frage zu
stellen: weder der Umstand, dass ihn der Entzug hart trifft, noch dass sich die
Polizeibeamten beim Vorfall vom 12. Juni 2019 nach seiner Darstellung wie "Hobby
Rambos" aufgeführt haben, noch dass das Kantonsgericht das Verfahren trotz der wegen
der Corona-Pandemie ausserordentlichen Lage weiterführte, vermögen die Rechtmässigkeit
des angefochtenen Entscheids in Frage zu stellen. Auf die Beschwerde ist wegen
Verletzung der gesetzlichen Begründungspflicht im vereinfachten Verfahren nicht
einzutreten.

E. 2.3
Das schadet dem Beschwerdeführer insofern nichts, als der angefochtene Entscheid ohnehin
kein Bundesrecht verletzt:



Die Einschätzung des Kantonsgerichts, das Führen eines Fahrzeugs, ohne über einen
entsprechenden Ausweis zu verfügen, stelle eine mittelschwere Widerhandlung dar, ist
nicht zu beanstanden. Die Fünfjahresfrist von Art. 16b Abs. 2 lit. f SVG beginnt nach
konstanter Rechtsprechung mit dem Ablauf des massgeblichen Entzugs zu laufen (Urteil
1C_83/2020 vom 13. Februar 2020 E. 4.3 mit Hinweisen). Damit stellt die Widerhandlung
vom 12. Juni 2019 in Bezug auf die Wiedererteilung des Ausweises am 14. April 2016
einen Rückfall dar, der nach der erwähnten Bestimmung zwingend einen Entzug für immer
nach sich zieht.

E. 3
Auf die Erhebung von Kosten kann ausnahmsweise abgesehen werden.
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